
RECHTSKURSE  –  erfolgreich!  –  kompetent!  –  vis-à-vis!  –  preisgünstig!

ANRECHNUNG     (Methoden: 1. Anrechnung = JB 114   -   2. Einrechnung   -   3. Schenkungsanrechnung)

 gewillkürten Erbfolge: nur wenn Erblasser ausdrücklich verfügt hat

 gesetzlichen Erbfolge:

§ 790 bei Kindern / Deszendenten § 757 bei Ehegatten
+ § 788 Vorempfänge: 1. Heiratsgut + Ehepakt Einrechnung

Anrechnung – JB 114 2. Ausstattung + Erbvertrag Einrechnung

nur unter Nachkommen – nicht Eheg.. 3. für den Beruf gegeben - nicht: - Legate/nur wenn ausdrücklich
4. Schuld bezahlt - Vorausvermächtnis

+ § 789 Vorschüsse: Zuwendungen zu Lebzeiten + Verrechnung bedungen
Anrechnung – JB 114

 Pflichtteil § 787
+ alles – letztwillige Zuwendungen § 787 Einrechnung

+ Vorausvermächtnis § 758 Einrechnung

1. Hausrat (die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen)

2. Weiterwohnrecht des überlebenden Ehegatten

+ Vorempfänge § 788 Anrechnung – JB 114     nur unter Nachkommen – nicht Eheg

+ Vorschüsse § 789 Anrechnung – JB 114         auch Ehegatte

 Pflichtteilserhöhung wegen Schenkung § 785 Anrechnung – aber nicht JB 114

Fallprüfungschema: 1. Abgrenzung zu Vorempfängen - Vorschüssen
Abs. 2. Berechtigte: nur Deszendente + Ehegatte
Abs. 3. Fristen: 2 Jahre vor Tod  –  unbefristet: Schenkungen an Noterben

4. ausrechnen: 1. Schenkung dem reinen Nachlass hinzuschlagen
2. Anrechnung: nur auf den Schenkungspflichtteil – nicht auf Nachlasspflichtteil

5. Beitragspflicht der eingesetzten Erben + Legatare § 783
6. wenn Nachlass nicht ausreicht: Schenkungsanfechtung § 951

 (Schenkung auf den Todesfall § 956: Einrechnung -  geschenkte Sache im Nachlass) (wie Vermächtnis behandelt § 787)

RECHTSKURSAKADEMIE

  
StudentenService
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